Kampfmittel - Sprenggranate 

Hat in der Regel einen Kopfzünder. Am Geschoßboden kann ein Leuchtspursatz angebracht sein. Dieser ist wesentlich kleiner als ein Bombenzünder.



Technisch ähnlich aufgebaut sind Nebel-, Leucht- und Chemische Granaten. 

Eine genaue Identifizierung kann nur ein Fachbeamter des Entminungsdienstes vornehmen. 

Panzergranate 

Hat oftmals einen Bodenzünder (sehr gefährlich).
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Hier abgebildet eine 8,8 cm Panzergranate. Erkennungsmerkmal sind zwei breite Führungsbänder. 

Nicht berühren! 

Diese Granate kann auch ohne ballistische Haube oder Kappe aufgefunden werden. 

Verhaltensweise für Sicherheitsorgane bei Fundmeldung, wenn die Munition noch am Fundort liegt.

1. Name, Adresse, Telefonnummer des Melders festhalten. 

2. Mit dem Melder den Fundort aufsuchen, den Identifizierungskatalog und einen Zollstab mitnehmen. 

3. Kampfmittel besichtigen und mit Hilfe des Kataloges möglichst identifizieren, dabei Unbeteiligte fernhalten. 

4. Länge und Durchmesser des Kampfmittels mit Hilfe des Zollstabes berührungsfrei messen. Wobei keine Lageveränderung vorgenommen werden darf. Ein Kampfmittel, das schon Jahrzehnte liegt, kann üblicherweise nicht von selbst detonieren. Es besteht daher ein vernachlässigbares Risiko an das Kampfmittel heranzugehen. 

5. Feststellen, ob es sich um einen Blindgänger, abgelegte oder angesprengte Munition handelt (siehe Begriffsbestimmungen). 

6. Sind Deformationen erkennbar? 

7. Sind Farbreste erkennbar? 

8. Vorläufige Sicherung des Kampfmittels vornehmen, wie Abdecken mit Erde bzw. mit der Umgebung angepassten Materialien, oder bewachen.
Abhängig von: 
- Lage des Kampfmittels,
- der Wahrscheinlichkeit, dass Unbeteiligte das Kampfmittel finden. 

9. Entminungsdienst benachrichtigen, Ermittlungsergebnis durchgeben und gegebenenfalls Empfehlungen aufnehmen. Der zuständige Fachbeamte des Entminungsdienstes entscheidet über zusätzliche Maßnahmen wie z.B. Absperrungen, Räumungen, Evakuierungen etc. 

10. Abgesprochene Maßnahmen durchführen. 

NIEMALS VERÄNDERUNGEN AN DER MUNITION VORNEHMEN!!
Auch harmlos aussehende Kampfmittel können bei unsachgemäßer Behandlung sehr gefährlich werden! 

Verhaltensweise, wenn Munition an der Dienststelle abgegeben wird:

1. Name - Adresse des Überbringers festhalten. 

2. Fundort festhalten. 

3. Kampfmittel an geeignetem Ort vorsichtig ablegen, z.B. Garage, verschließbare Kiste oder außerhalb der Amtsräume mit Erde bedecken. Dabei das Kampfmittel nicht stoßen, nicht werfen und nicht fallen lassen. Niemals an einem Kampfmittel mit Werkzeugen schrauben, drehen, kratzen und dergleichen. 

4. Fundmeldung bzw. Fernschreiben an den Entminungsdienst senden. 

